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2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs 
Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008: Der Stoff ist gemäß CLP-Verordnung nicht eingestuft. 

2.2 Kennzeichnungselemente 
Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 entfällt 
Gefahrenpiktogramme entfällt 
Signalwort entfällt 

Gefahrenhinweise entfällt 
Weitere Angaben: Die gelieferten synthetischen Polymermikropartikel unterliegen den Bedingungen des 
Eintrags 78 in Anhang XVII der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates. 

2.3 Sonstige Gefahren 
Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 
PBT: Nicht anwendbar. 

vPvB: Nicht anwendbar. 
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ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren 
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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des 
Unternehmens 

 

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen 

 

 

 

 

 

1.1 Produktidentifikator 

Handelsname: ÖKO-Pur Pulver / ÖKO-Pur Granulat fein / ÖKO-PUR Granulat 

grob 

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen 
abgeraten wird 

Verwendung des Stoffes / des Gemisches: Ölbindemittel 

Empfohlene Einschränkungen der Anwendung: Verwendung für gewerbliche Zwecke. 

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 
Hersteller/Lieferant: 
SEG Umwelt-Service GmbH 
Auf der Haardt 2 
D-666693 Mettlach 
Tel + 49 6864 9103 0 
Fax. + 49 6864 910 333 

E-Mail: info@seg-online.de 

Auskunftgebender Bereich: E-Mail: info@seg-online.de 

1.4 Notrufnummer: Notrufnummer: + 49 6864 910 30-0 

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 
Allgemeine Hinweise: Keine besonderen Maßnahmen erforderlich. 
Nach Einatmen: Keine besonderen Maßnahmen erforderlich. 
Nach Hautkontakt: Keine besonderen Maßnahmen erforderlich. 

Nach Augenkontakt: Augen bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit fließendem Wasser spülen. 
Nach Verschlucken: Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren. 

 

 
3.1 Stoffe 

Polyurethan    

Dieses Produkt enthält keine besonders besorgniserregenden Stoffe (SVHC) der Kandidatenliste in einer 
Konzentration von >=0,1% (Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Artikel 59). 

Dieses Produkt enthält ein oder mehrere synthetische Polymermikropartikel gemäß Eintrag 78 des Anhangs 

XVII der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006. 

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 
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Ausreichend Belüftung sicherstellen. Staubbildung vermeiden. Berührung mit den Augen 
vermeiden. 

6.2 Umweltschutzmaßnahmen: Darf nicht in der Kanalisation, im Erdreich oder in Gewässern entsorgt werden.    

 Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen.  

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung: Verschütten vermeiden. Mechanisch aufnehmen und 
in geeigneten Behältern zur Entsorgung bringen. Verschmutzte Gegenstände und Flächen unter Beachtung der 
Umweltvorschriften gründlich reinigen. 

6.4 Verweis auf andere Abschnitte 
Weitere Informationen finden Sie in Abschnitt 8 Weitere Informationen finden Sie in Abschnitt 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 
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4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 
 

 

 

5.1 Löschmittel 
Geeignete Löschmittel: Bei Kleinmengen Wassersprühstrahl, bei großen Mengen Löschschaum. 

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 
Bei einem Brand kann freigesetzt werden: 
Stickoxide (NOx) 

Kohlenmonoxid und Kohlendioxid. 
Spuren: Cyanwasserstoff (HCN). 

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung 
Besondere Schutzausrüstung: Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen. 
Weitere Angaben 
Brandrückstände und kontaminiertes Löschwasser müssen entsprechend den behördlichen Vorschriften 
entsorgt werden. 

 

 

7.1 Handhabung  

Verwendung: Das Material auf verunreinigte Stelle auftragen. Kurz einwirken lassen, eventuell mit 

Besen einarbeiten. Aufkehren, zurück in Originalverpackungssack füllen und in Ölbindesammelgefäß 

geben. Das Material kann problemlos verbrannt werden (Achtung! Entsorgung hängt vom aufgesaugten 

Gut ab!).  

Für gute Belüftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen. Staubbildung vermeiden. 

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Keine besonderen Maßnahmen erforderlich. 

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 
Anforderung an Lagerräume und Behälter: Nur im Originalgebinde aufbewahren. 
Zusammenlagerungshinweise: Nicht erforderlich. 

Behälter dicht geschlossen halten. 
Trocken lagern. 
Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): - 

7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung 

 

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 
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8.1 Zu überwachende Parameter 

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten: Entfällt. 
Zusätzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gültigen Listen. 

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition 
Geeignete technische Steuerungseinrichtungen. Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7. 
Individuelle Schutzmaßnahmen, zum Beispiel persönliche Schutzausrüstung 
Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen: Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen. 
Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. 
Die üblichen Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten. 
Atemschutz: Nicht erforderlich. 

:  
. 

Das Handschuhmaterial muss undurchlässig und beständig gegen das Produkt / den Stoff / die Zubereitung 
sein. 
Aufgrund fehlender Tests kann keine Empfehlung zum Handschuhmaterial für das Produkt / die Zubereitung / 
das Chemikaliengemisch abgegeben werden. 
Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der 
Degradation. 

 

Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren 
Qualitätsmerkmalen abhängig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. 
Durchdringungszeit des Handschuhmaterials 
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten. 
Augen-/Gesichtsschutz Beim Umfüllen Schutzbrille empfehlenswert. 

Körperschutz: Arbeitsschutzkleidung 
 

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche 
Schutzausrüstungen 

 

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften 

  

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 
· Allgemeine Angaben 
· Aggregatzustand Fest 
· Form: Pulver, Granulat 
· Farbe gelblich-braun. 

· Geruch: geruchlos 
· Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: Nicht bestimmt. 
· Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich Nicht bestimmt. 
· Entzündbarkeit Entzündbar bei höheren Temperaturen. 
· Untere und obere Explosionsgrenze 

   Untere: Nicht bestimmt. 
Obere: Nicht bestimmt. 

· Flammpunkt: 250 - 280 °C (DIN 51755) 
· Zündtemperatur: 300 °C (DIN 51794) 
· Zersetzungstemperatur: > 230 °C 

· pH-Wert bei 20 °C: 6,6 
· Viskosität:           Nicht anwendbar 
· Kinematische Viskosität Nicht anwendbar 

Dynamisch: Nicht anwendbar 

· Löslichkeit Wasser:         Unlöslich 
Nicht bzw. wenig mischbar. 

· Dampfdruck: Nicht anwendbar 
· Dichte und/oder relative Dichte       Nicht anwendbar 
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· Dichte: Nicht bestimmt. 
· Schüttdichte bei 20 °C: 150, 440 kg/m³ (Pulver, Granulat) 

· Partikeleigenschaften Siehe Abschnitt 3. 

9.2 Sonstige Angaben 
· Aussehen: 
· Form: Pulver, Granulat 

· Wichtige Angaben zum Gesundheits- 
und Umweltschutz sowie zur Sicherheit 

· Explosive Eigenschaften: Das Produkt ist nicht explosionsgefährlich. 

· Lösemittelgehalt:                                                            Unlöslich 
· Organische Lösemittel:   0,0 % 
· VOC (EU) 0,00 % 

· Festkörpergehalt:  100,0 % 

Angaben über physikalische Gefahrenklassen 

· Explosive Stoffe/Gemische und Erzeugnisse mit 
Explosivstoff entfällt 

· Entzündbare Gase entfällt 
· Aerosole entfällt 
· Oxidierende Gase entfällt 
· Gase unter Druck entfällt 
· Entzündbare Flüssigkeiten entfällt 

· Entzündbare Feststoffe entfällt 
· Selbstzersetzliche Stoffe und Gemische entfällt 
· Pyrophore Flüssigkeiten entfällt 
· Pyrophore Feststoffe entfällt 
· Selbsterhitzungsfähige Stoffe und Gemische entfällt 

· Stoffe und Gemische, die in Kontakt mit Wasser   
entzündbare Gase entwickeln entfällt 

· Oxidierende Flüssigkeiten entfällt 
· Oxidierende Feststoffe entfällt 
· Organische Peroxide entfällt 

· Gegenüber Metallen korrosiv wirkende Stoffe und 
Gemische entfällt 

· Desensibilisierte Stoffe/Gemische und Erzeugnisse 
· mit Explosivstoff entfällt 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10.1 Reaktivität: Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 

10.2 Chemische Stabilität 
Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen: 
Zur Vermeidung thermischer Zersetzung nicht überhitzen. 
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung. 
Thermische Zersetzung > 230 °C. 

10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen: Keine gefährlichen Reaktionen bekannt. 
10.4 Zu vermeidende Bedingungen: Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 
10.5 Unverträgliche Materialien: Starke Oxidationsmittel. 
10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte: 

Nitrose Gase 

Kohlenmonoxid und Kohlendioxid 
Spuren: Cyanwasserstoff (HCN). 

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität 
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13.1 Verfahren der Abfallbehandlung 

Nachdem das Material an der verunreinigten Stelle aufgetragen und eingewirkt wurde, wird es aufgekehrt und 

zurück in den Originalverpackungssack gefüllt. Anschließend wird der Sack in das Ölbindesammelgefäß 
gegeben. Das Material kann problemlos verbrannt werden (Achtung! Entsorgung hängt vom aufgesaugten Gut 

ab!). 

Ungereinigte Verpackungen: 
 Nicht reinigungsfähige Verpackungen sind wie der Stoff zu entsorgen. 

Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften. 
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· Europäisches Abfallverzeichnis 

15 02 02* Aufsaug- und Filtermaterialien (einschließlich Ölfilter a. n. g.), Wischtücher und Schutzkleidung, 

die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 

Akute Toxizität: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
Ätz-/Reizwirkung auf die Haut: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
Schwere Augenschädigung/-reizung: 
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
Sensibilisierung der Atemwege/Haut: 
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
Keimzellmutagenität: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
Karzinogenität: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

Reproduktionstoxizität: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition: 
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition: 
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
Aspirationsgefahr: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

11.2 Angaben über sonstige Gefahren 

 Endokrinschädliche Eigenschaften 

     Der Stoff ist nicht enthalten. 
 

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung 

 

 
12.1 Toxizität 
Aquatische Toxizität: Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 
12.2 Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 

12.3 Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 
12.4 Mobilität im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 
12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 
PBT: Nicht anwendbar. 
vPvB: Nicht anwendbar. 
12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften 
Das Produkt enthält keine Stoffe mit endokrinschädlichen Eigenschaften. 
12.7 Andere schädliche Wirkungen 
Weitere ökologische Hinweise: 
Allgemeine Hinweise: Nicht wassergefährdend. 

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben 

 

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben 
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15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den 
Stoff oder das Gemisch 

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 entfällt 
Gefahrenpiktogramme entfällt 
Signalwort entfällt 

Gefahrenhinweise entfällt 

Nationale Vorschriften 

Wassergefährdungsklasse:  Im Allgemeinen nicht wassergefährdend 

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Stoffsicherheitsbeurteilung nicht benötigt. Produkt ist nicht als gefährlich 

eingestuft. Ein Sicherheitsdatenblatt für dieses Produkt ist gesetzlich nicht vorgeschrieben und wird von uns nur 

aus Zuvorkommenheit für unsere Kunden versendet. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

· 14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer 

ADR, ADN, IMDG, IATA                            entfällt 

· 14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung 

ADR, ADN, IMDG, IATA                            entfällt 

· 14.3 Transportgefahrenklassen 

ADR, ADN, IMDG, IATA 

Klasse                                                                                            entfällt 

· 14.4 Verpackungsgruppe 

ADR, IMDG, IATA                                                                              entfällt 

· 14.5 Umweltgefahren:                                                                             Nicht anwendbar. 

· 14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den 

Verwender                                                                            Nicht anwendbar. 

· 14.7 Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß 

IMO-Instrumenten                                                             Nicht anwendbar. 

· UN "Model Regulation":                                                             entfällt 
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ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport 

 

 

 
Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung 
von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. 
Dieses Sicherheitsdatenblatt entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Artikel 31 in seiner aktuellen 
Fassung. 

 
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the 
International Carriage of Dangerous Goods by Road) 
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods 

IATA: International Air Transport Association 
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals 
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society) 
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU) 

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic 
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative 

*Daten gegenüber der Vorgängerversion geändert. 

 

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften 

 

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben 

 


